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10. Verordnung: Fescsetzung der Richmitze in der öffentlichen FGrsorge, Abänderung. 

10. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 23. April 1963, womit die Verordnung 
vom 16. Jänner 1962, betreffend die Fest
setzung der Richtsätze in der öffentlichen 

Fürsorge, abgeändert wird. 

Gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung über die 
Einführung fürsorgerechtlicher Vorsdiriften im 
Lande l.lsrerreidi, als landesgesetzliche Vorschrift 
übernommen durch das Wiener Landesgesetz 
vom 23. Dezember 1948, LGBl. für Wien 
Nr. 11/1949, über die vorläufige Regelung der 
öffentlichen Fürsorge und Jugendwohlfahrt, 
wird verordnet: 

Artikel l 

Die V crordnung der Wiener Landesregierung 
vom 16. Jänner 1962, LGBI. für Wien Nr. 4, 
womit die Richtsätze in der öffentlichen Für
sorge festgesetzt "'·erden, wird abgeändert wie 
folgt: 

§ 1 hat z.u lauten: 

„Bei Hilfsbedürftigen, die das 65. Lebensjahr 
bei Männern, das 60. Lebensjahr bei Frauen 
überschritten haben oder arbeitsunfähig sind, 
betragen die Ridmätze: 

in der gehobenen Fiirsorge: 

a) für den Alleinstehenden . . . . . . . . 590 S 
b) für den Hauptuntetstützten im 

Familienverband .............. 5705 
c) für den Mitunterstützten . . . . . . . 340 S 

in der 11:1Jgemeintn Fßniorge; 

a) für den Alleinstehenden ....... . 
b) für den Hauptunterstützten im 

Familienverband .....•...... , .. 
c) für den Mitunterstützten 

Artikel II 

500 s 
470$ 
270 S". 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1963 in 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: 
Jonas 

Einulne Sdidc~ d6 ~blattet fUt Wien lind gegen Et11:ridnung des Vtt&d1kißpreius V-Oll 70 g fflr d.u Stüdi: im ~fttlag 'der 
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Wien, I., Wo!heile 27 a, -nhildidt. 

Drutk der Osterreichisdtf.n Staatsdruckerei. 
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